
Wangen an der Aare 
Einwohnergemeinde 
 
Ordentliche Gemeindeversammlung vom Montag, 10. Juni 2024, 19.30 Uhr, im Salzhaus, Wangen 
a/Aare. 
 
Traktanden: 
 
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2023 der Einwohnergemeinde Wangen a/Aare 

2. Genehmigung der Jahresrechnung 2023 der Einwohnergemeinde Wangenried 

3.  Ernennung Rechnungsprüfungsorgan für die Amtsdauer 2025 - 2028 

4. Anpassungen Abfallreglement und Gebührenreglement zum Abfallreglement 
a) Einführung Grüngutabfuhr auf dem gesamten Gemeindegebiet 
b) Schaffung der Grundlage zur Realisierung und Vorfinanzierung zentraler Kehricht-

Sammelstellen  

5. Projekt Inseli – Rahmenkredit, Kompetenzerteilung an den Gemeinderat zum Abschluss des 
Kaufvertrags sowie Auftrag zur Schaffung der planungsrechtlichen Grundlage zur 
Umsetzung des Projekts 

 Unter Vorbehalt des fakultativen Referendums: 
6. Kreditgenehmigung Photovoltaikanlage Turnhalle 

 Unter Vorbehalt des fakultativen Referendums: 
7. Gewährung eines Darlehens an den Tennisclub und Verlängerung des Baurechtsvertrages  

8. Verschiedenes / Informationen 
 - Jugendraum 
 - Verkehrskonzept 
 - Tagesschule / Ferienbetreuung 
 - Petition "Nein zur Schulschliessung in Wangenried" 
 
 
 

Einladung zur Informationsveranstaltung 
 
Um Ihnen das Traktandum 5 – Projekt Inseli – als Vorbereitung zur Gemeindeversammlung 
vorstellen zu können, laden wir Sie am Samstag, 01.06.2024, 10.30 Uhr zu einem 
Informationsanlass auf das Inseli (Inseli 9, Wangen an der Aare) ein. 
 

 
 

Die Unterlagen zu den Traktanden liegen 30 Tage vor der Versammlung in der Gemeindeschreiberei 
öffentlich auf. 
 
Gegen Versammlungsbeschlüsse und gegen Erlasse der Gemeinde kann gemäss Art. 65 ff des 
Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG) innert 30 Tagen nach der Versammlung beim 
Regierungsstatthalteramt Oberaargau Gemeindebeschwerde geführt werden. Zuständigkeits- und 
Verfahrensfehler sind an der Versammlung sofort zu rügen (Rügepflicht gemäss Art. 49a GG). 
 
Die Gemeindeversammlung ist öffentlich. Zum Besuch der Gemeindeversammlung werden alle 
Einwohnerinnen und Einwohner freundlich eingeladen. Stimmberechtigt sind alle Schweizerbürgerinnen 
und -bürger, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und seit mindestens 3 Monaten in der Gemeinde 
Wangen an der Aare niedergelassen sind (politischer Wohnsitz). 
 
 
3380 Wangen a/Aare, 24.04.2023    Der Gemeinderat 

 


